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Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 

Friedhöfe der Gemeinde Anröchte 
 

- Friedhofsgebührensatzung - 
vom 30. September 2020 

 
 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen 
(Bestattungsgesetz - BestG NRW) vom 17. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 09. Juli 2014 (GV. NRW. S 405), und der §§ 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. 
NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1029), 
hat der Rat der Gemeinde Anröchte in seiner Sitzung am 29. September 2020 folgende 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe der Gemeinde 
Anröchte – Friedhofsgebührensatzung - beschlossen: 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
Für die Benutzung der gemeindlichen Friedhöfe und ihrer Einrichtungen werden Gebühren 
nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. 
 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
Gebührenschuldner ist derjenige, der Leistungen im Sinne von § 4 dieser Satzung in Anspruch 
nimmt. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
Fälligkeit 

 
Die Gebühren sind spätestens zwei Wochen nach Zugang des Gebührenbescheides an die                  
Gemeindekasse zu zahlen. 
 

§ 4 
Gebührensätze 

 
 
A) Gebühren für Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten  EURO 
 
 1. Grabstätte für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, 
  Kindergrabstätte 702,00 
 2. Grabstätte für Verstorbene nach Vollendung des 5. Lebensjahres 1.714,00 
 3. Grabstätte für Urnen/Aschen 538,00 
 4. a) Baumgrabstätte für Urnen  538,00 
 4. b) Schild an der Stele der Baumgrabstätten 32,50 
 
 
B) Gebühren für Wahlgrabstätten 
 
 1. Erwerb des Nutzungsrechts an einer Wahlgrabstätte je Grabstelle 2.057,00 
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 2. Wiedererwerb des Nutzungsrechts an einer Wahlgrabstätte 
  für die Dauer von mindestens 5 Jahren, höchstens 30 Jahren; 
  je Jahr und Grabstelle gem. § 13 Abs. 4 der Friedhofssatzung 69,00 
 3. Verlängerung der Nutzungszeit gem. § 13 Abs. 5 der 
  Friedhofssatzung (Ausgleichsgebühr) für jedes Jahr je Grabstelle 69,00 
 
 
C) Gebühren für die Grabbereitung und Bestattung 
 
 1. Für das Ausheben und Verfüllen eines Grabes 
  in einer Reihen- oder Wahlgrabstätte 1.525,00 
 2. Für das Ausheben und Verfüllen eines Kinderreihengrabes 1.228,00 
 3. Für das Beisetzen einer Urne/Asche 930,00 
 4.  Für das Beisetzen einer Asche auf dem Urnenstreufeld 131,00 
 
 
D) Gebühren für Ausgrabungen und Umbettungen 
 
 1. Umbettung eines Sarges aus einer Reihen- oder Wahlgrabstätte 1.682,00 
 2. Umbettung eines Sarges aus einem Kinderreihengrab  1.682,00 
 3. Umbettung einer Urne 611,00 
 
 
E) Gebühren für die Inanspruchnahme der Trauerhalle und Leichenzelle 
 
 Benutzung der Trauerhalle und/oder Leichenzelle des Friedhofes 112,00 
 
 

 
§ 5 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe der Gemeinde Anröchte vom 25. September 
2019 außer Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Übereinstimmungserklärung gemäß § 2 Absatz 3 Bekanntmachungsverordnung NRW:  
Der vorstehende Beschluss über den Erlass der Satzung stimmt mit dem Satzungsbeschluss 
des Rates vom 29. September 2020 überein. Der Beschluss ist ordnungsgemäß zustande 
gekommen (§ 2 Absatz 1 und 2 BekanntmVO NRW). 
 
Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe 
der Gemeinde Anröchte - Friedhofsgebührensatzung - wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
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c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
 oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gemeinde Anröchte 
Anröchte, 30. September 2020 
 
gez. S c h m i d t 
Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einziehung einer Teilfläche der gemeindlichen Straßenfläche „Benzstraße“ - 

Gemarkung Anröchte Flur 5 Flurstück 2251 

Die Teilfläche der gemeindlichen Straßenfläche „Benzstraße“ Gemarkung Anröchte Flur 5 

Flurstück 2251 in einer Größe von 505 qm soll eingezogen und veräußert werden. 

Im Lageplan ist die Fläche rot gekennzeichnet.  

Der Rat der Gemeinde Anröchte hat in seiner Sitzung vom 29.09.2020 die Einziehung des 
o.g. Weges beschlossen. 
 
Die vorgenannte Straßenfläche wird hiermit gemäß § 7 des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 23.09.1995 in der zurzeit gültigen Fassung, 
eingezogen und für den öffentlichen Verkehr ausgeschlossen. 
 
Einwendungen gegen dieses Vorhaben können innerhalb von 3 Monaten, vom Tage der  

Bekanntmachung an gerechnet, schriftlich eingereicht oder zur Niederschrift bei der 

Gemeinde Anröchte, Hauptstr. 74, erklärt werden. 

Das Rathaus ist geöffnet von montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags und  

dienstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und donnerstags bis 18:00 Uhr. 
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Lageplan (ohne Maßstab): 

 

 
 
Gemeinde Anröchte 
als Träger der Straßenbaulast 
 
Anröchte, 30. September 2020 

 

gez. S c h m i d t 

Bürgermeister 
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2. Änderung Bebauungsplan Nr. 12 „Gewerbegebiet Anröchte-West“, Teil II 

 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634).  
 
Der Rat der Gemeinde Anröchte hat in seiner Sitzung am 29.09.2020 die 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 12 „Gewerbegebiet Anröchte-West“, Teil II gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
als Satzung beschlossen. Die Begründung mit Umweltbericht ist in dieser Sitzung ebenfalls 
beschlossen worden. 
 
Der Bebauungsplan liegt im Nordwesten der Ortslage Anröchte. Das Plangebiet der 2. 
Änderung umfasst zwei Teilbereiche. Der südliche Teil der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
wird begrenzt durch die Wiesenstraße im Osten, die Plangebietsgrenze des Bebauungsplanes 
Nr. 12 „Gewerbegebiet Anröchte-West“, Teil III im Süden, die Daimlerstraße im Westen sowie 
die Borsigstraße im Norden. Der nördliche Teil des Änderungsbereichs umfasst die bisher als 
Straßenverkehrsfläche festgesetzten Flächen am nördlichen Rand des Plangebietes inklusive 
der nicht überbaubaren Flächen. Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes wird das 
vorhandene Gewerbegebiet an eine veränderte Erschließungskonzeption sowie an die 
tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten angepasst. 
 
Der Planbereich ist im Lageplan gekennzeichnet. 
 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Der Satzungsbeschluss über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 „Gewerbegebiet 
Anröchte-West“, Teil II wird hiermit gemäß § 10 BauGB öffentlich bekannt gemacht. Mit der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde Anröchte tritt der Bebauungsplan in Kraft.  
 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung für das Land NRW wird hiermit bestätigt, 
dass der oben aufgeführte Beschluss mit dem am 29.09.2020 durch den Rat gefassten 
Beschluss übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung 
verfahren worden ist. Der Bebauungsplan mit Begründung sowie Umweltbericht und der 
zusammenfassenden Erklärung wird ab sofort zu jedermanns Einsicht während der 
Öffnungszeiten bei der Gemeindeverwaltung Anröchte bereitgehalten; über seinen Inhalt wird 
auf Verlangen Auskunft gegeben. Außerdem stehen die Unterlagen auf der Homepage der 
Gemeinde Anröchte unter  
https://www.anroechte.de/wohnen-leben/bauleitplanung/bebauungsplaene/anroechte/  
zur Verfügung und können über die zentrale Internetseite des Landes NRW https://www.uvp-
verbund.de/nw unter der Rubrik „Bauleitplanung“ eingesehen werden. 
 
Die Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite der Gemeinde Anröchte unter 
https://www.anroechte.de/rathaus/amtsblatt/ einzusehen.  
 
Hinweise: 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 

 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften,  
 

 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, 
 

https://www.anroechte.de/wohnen-leben/bauleitplanung/bebauungsplaene/anroechte/
https://www.uvp-verbund.de/nw
https://www.uvp-verbund.de/nw
https://www.anroechte.de/rathaus/amtsblatt/
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 ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde Anröchte unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
beachtlich sind. 
 
Es wird darauf verwiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß 
§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
der Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Anröchte vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für die nach den §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretenen Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
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Lageplan: 
 
 

 
 
 
Gemeinde Anröchte 
Anröchte, 2. Oktober 2020 
 
 
gez. S c h m i d t 
Bürgermeister 

 


